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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1952

Norm

ABGB §908 V

ABGB §918

Rechtssatz

Die Geltung des zweiten Satzes des § 908 ABGB wurde durch die Novellierung der §§ 918 - 921 ABGB nicht berührt. §

908 ABGB stellt gegenüber der Bestimmung der §§ 1295 6 ABGB eine Spezialnorm dar. Erklären beide Teile mit der

Behauptung zum Rücktritt berechtigt zu sein, ihren Rücktritt, so muß das Gericht untersuchen, bei wem die

Voraussetzungen für den Rücktritt tatsächlich gegeben waren. Wird ein das gegebene Angeld betre6ender Streit ohne

Schadenersatzvorbehalt vergleichsweise durch Teilung des Angeldes bereinigt, so kann nicht nachträglich ein

Schadenersatzanspruch erhoben werden.
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